
 

 

 

 
Ihr Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz informiert: 
 

Ergänzende Informationen zum Grundstückskauf1 
 
 
 
Beim Kauf eines Grundstücks im Außenbereich sollten Sie den Naturschutz nicht außer Acht 
lassen, um später keine Nachteile daraus zu erhalten. 
Ziel des Naturschutzes ist es, Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlage des Menschen zu erhalten. Daher wurden nicht nur unterschiedliche Schutz-
gebiete ausgewiesen, sondern es werden auch regelmäßig Kartierungen durchgeführt, bei  
denen FFH-Lebensraumtypen, gesetzliche geschützte Biotope und Lebensstätten schützens-
werte Arten festgelegt werden. 
Ihr Grundstück können Sie im Internet unter: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/ 
einsehen. 

 
Über den Reiter „Natur und Landschaft“ können Schutzgebiete, FFH-Mähwiesen und gesetzlich 
geschützte Biotope angezeigt werden. Bei den Schutzgebieten kann man mit der 
Informationsauswahl zum Steckbrief kommen, wo die jeweilige Schutzgebietsverordnung 
hinterlegt ist. Diese beinhaltet Verbote und zulässige Handlungen.  
Bei Rückfragen – insbesondere zur Bewirtschaftung von schutzwürdigen Flächen (gesetzlich 
geschützten Biotope und FFH-Lebensraumtypen), sind diese möglichst per E-Mail an die Untere 
Naturschutzbehörde (naturschutz@landratsamt-karlsruhe.de) zu richten. 
Telefonische Anfragen sind während der Dienstzeiten über 0721 936 - 87 510 möglich.  
 
 
_____________________ 
1 Ergänzende Informationen der Unteren Naturschutzbehörde Landkreis Karlsruhe La
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